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 Veröffentlicht am 12.05.1966

Norm

ZPO §17 B

Rechtssatz

Ist in einem Rechtsstreit zwischen einem Teil der Verpächter auf der einen und dem Pächter auf der anderen Seite

darüber zu be5nden, ob der Letztgenannte eine sich aus dem Pachtvertrag ergebende Leistungsp8icht erfüllt hat, so

besitzt ein weiterer Verpächter nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein rechtliches Interesse an dem Ergebnis

dieser gerichtlichen Auseinandersetzung.
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